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KURZANLEITUNG RAUCHWARNMELDER

Der Rauchmelder ist in der Lage, Brandrauch oder Feuer zu erkennen. Bei einem
Alarm wird ein lauter Warnton sowie eine blinkende LED alle 2 Sekunden
ausgegeben. Vergewissern Sie sich, ob ein Brandfall vorliegt. Ist dies der Fall,
sind der Notruf 112 und dann Nachbarn zu informieren.
Sollte es zu einem Fehlalarm gekommen sein, kann der Alarm durch Drücken von
unten auf den Deckel ausgeschaltet werden. Ein kurzer Signalton bestätigt die
Deaktivierung.

Der Melder ist mit einer 10-jährigen Batterie ausgestattet. Wenn es zu einer
Gerätestörung kommen sollte, ist der Vorstand der Wohnungsgenossenschaft
darüber zu informieren. Eine Störung wird durch 3 kurze, leise Signaltöne aller
5 Minuten sowie durch Blinken aller 5 Sekunden signalisiert. Mittels Drücken
von unten auf den Deckel kann die Störungsmeldung für 3 Tage unterbunden
werden.

Nur im Fall einer Renovierung darf der Melder demontiert werden. Dazu das Gerät
gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach untern aus der Halteschale nehmen.
Grundsätzlich darf der Rauchwarnmelder nicht abgeklebt oder verdeckt werden.
Montieren Sie den Melder nach der Renovierung wieder im gleichen Raum und an
gleicher Position.
Eine Demontage darf maximal 2 Wochen dauern. Bei längerer Demontage wird ein
kostenpflichtiger Serviceeinsatz der für die Instandhaltung der Melder zuständigen
Firma notwendig.


